
6. Änderungssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Grube über die Einrichtung einer  

offenen Ganztagsschule an der Grundschule Grube 
und über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) wird nach erfolgter 
Beschlussfassung der Gemeindevertretung Grube vom 04.06.2019 nachstehende 
6. Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
 

§ 2 – Zeitlicher Umfang – wird geändert. Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Die Betreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule findet an Unterrichtstagen jeweils von 
Montag bis Freitag durch Frühbetreuung, Unterricht und Nachmittagsbetreuung statt. 
 
 

Artikel 2 
 
§ 5 – Höhe der Benutzungsgebühr – wird geändert. Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Diese beträgt 
 
a) im Rahmen der Betreuung nach § 2 Abs. 1 
 75 € bei Nutzung des 5-tägigen Angebotes, 
 60 € bei Nutzung des 4-tägigen Angebotes, 
 45 € bei Nutzung des 3-tägigen Angebotes, 
 30 € bei Nutzung des 2-tägigen Angebotes und 
 15 € bei Nutzung des 1-tägigen Angebotes. 
 

Artikel 3 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft.  
 

 
 
Grube, den 04.06.2019           gez. 

Volkert Stoldt 
     Bürgermeister 


